
§ I Anpassung an Gesetzesänderungen

(1) Dre qes:tz ,,:te Grundlage dieses Pachtvertrages, bezogen auf den Grund und Boden der
Kle,.rgaleriar:elle bildet das BKlerngG in der jeweils gultigen Fassung. Darüber hinaus finden die §§ 535
brs 5E4 3G3 uber das Miet- und Pachtrecht und das AGB-Gesetz5 Anwendung.

(2) 3e .,r,terpächtern, bei denen das Vertragsverhältnis zur Vereinheitlichung auf diesen Unterpachtvertrag

'''r'g=slelliwerden soll, frndet der Bestandsschutz nach dem GG Art 14 S 1 grundsätzlich Anwendung fur
,li-:bauten und Aufl*uchs, soweit die rechtlichen Voraussetzungen aus fruherem Recht vorliegen Deridie
Lnterpächter(in)wird von diesem Nlachweis seitens des Verpächters befreit, wenn und soweit es sich bei
der zu verpachlenden Gartenparzelle um Alt-Parzellen6 handelt und dre baulichen Anlagen vor 1983
errrchtet worden sind

(3) Fur Aufbauten und Aufirvuchs, die durch Zahlung eines Kaufpreises in das Eigentum des/der
Unterpächters{in) ubergehen haftet ausschließlich der/die Unterpächter(in) bei Verstößen gegen
geltendes Baurecht, Landeswasserecht Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzrecht, soweit nicht § 9 (2)
dieses Pachtvertrages greift

§ 10 Hecken I Zäune, Begleitgrün und Wegeflächen

(1) Hecken, die zum Eingrenzen der Kleingartenparzelle dienen, durfen eine Höhe von 1,40 m nicht
überschretten Zäune sollten die Hohe von 

.1 
m nicht überschreiten lm Zweifelsfall ist bindend die

Gartenordnung der Landeshauptstadt Düsseldorf

(2) Die lAlegeflächen um die Kleingartenparzelle herum sind durch den Pachter zu pflegen.

(3) Es ist demlder Unterpächter(in)verboten, Grunschnitt und A.bfalle in die BegleitgrLinflachen zu entsorgen

§ 11 Entsorgung

i1: S::edteGartenlaubemitetnerWasserzapfstelleund/oderToilettenanlageausgestattetsein,istder/die
',rlera;hter(in) unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes vorhandener Ernrichtungen nach den
,, : -ta:Er im Generalpachtvertrag entsorgungspflichtig

§ 12 Pachtzeit

Das Pachtverhältnis wird auf unbestimmteZelt geschlossen. Dieser Pachtvertrag löst
bestehende Altpachtverträge aruischen und Verein und Mitglied (Unterpächteg ab.

§ 1 3 Zusatzverei nbarung

'.'i 7-s,3urereinbarungen sind nur im Rahmen der Schaffung von klaren Rechtsverhaltnissen bei
r-tg'3Lrhig(lichen Auslegungsmöglichkeiten als Nachtrag zu dresem Vertrag möglich.

i2) ) e, Tusatzrereinbarungen stnd als Antage in alphabetischer Reihenfolgenkennzeichnung und
urrleischrteben von den vertragsschließenden Parteien diesem Unterpachtvertrag anzuheften

t A,.lB-ilesetz: Gesetz zum Schutze der Verbraucher. genannt Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen.
6 

-{1t-Parzellen srltl -jene Parzellen, clie bereits vor l gSiais Kleingartenparzeile existent rvaren.
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